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bergmännische Bevölkerung in den benachbarten Weilern^), 
von denen der Zrankenberg schon früh (vermutlich anfangs 
des 12. Jahrhunderts) in die Stadt Goslar einbezogen wurde. 
Zrölich nimmt sogar an, daß die Zrankenberger Siedlung der 
Hauptsitz der Silvanen gewesen sei?) Um zu dieser Umrahme, 
die sich auf augenscheinliche Beziehungen einzelner Namen zum 
Zorst gründet^), Stellung zu nehmen, bedarf es zunächst der Auf­
klärung des Begriffs silvani (Waldleute, Ivaldwerchten).

Daß irgendein Gegensatz zu den montani bestanden haben muß, 
ist klar. Daß er aber in den Beziehungen zum Bergwerk einerseits 
und zu den Hütten andererseits zu suchen wäre, halte ich aus 
obigen Gründen für ausgeschlossen, hier haben wohl die beiden 
Stadtprivilegien von 1219 und 1223*) irregeführt, die die Be­
zeichnung silvani (woltluüe) nur auf hüttenbesitzer zu beziehen 
scheinen. Indes eben nur scheinen. Die iura silvanorum (Art. 49 
des ersten priv., entsprechend 48—50 des zweiten) sprechen im 
ersten Satz von der Auspfändung der servientes für enttragenen 
Lohn (wist)°), was sich ebenso auf Berg-, wie Hüttenarbeiter 
beziehen kann, im zweiten vom verbot der Pfändung der silvani 
selbst, nisi tantum pro reüüitibus imperii, yuos cie kollibus 
solvere tenentur, hier fällt freilich auf, daß nur hüttenabgaben 
bezogen werden,' allein eine etwaige Pfändung wegen des 
Zehents von den Bergwerken konnte gar nicht in Betracht kom­
men, weil der Teilbesitzer Erz erst nach Abzug des Zehenten zu­
geteilt erhielt. Das Privileg bezeichnet auch gar nicht alle silvani 
als hüttenbesitzer, sondern sagt im nächstfolgenden Satz aus­
drücklich, die hüttenabgabe sei zu zahlen von den silvani, qui 
casss bsbent in locis campestribus, d. h. nur von solchen, die 
Hütten uppe ckem velcke besaßen. Nlit anderen Worten, der 
Name silvani haftete gar nicht lediglich an den hüttenbesitzern. 
Was für die jüngere Zeit dort ganz zweifellos ist, wo wir es mit 
Ausstrahlungen des sächsischen Bergwesens zu tun haben, näm-

i) „Montanen- u. Siloanenfamilien haben Grundbesitz in allen Teilen 
der Stadt", vorchers, Villa u. civ. 22.

-) Sav.Zs. 47, 336 ff.
8) Snsbes. werden mehrere Genannte 1249 als eives äe nemore be­

zeichnet,- US. II Nr. 636.
«) US. II Nr. 401 u. 430.
°) vorüber Zgcha: vj. f. So;, u. WG. 31 (1938), 211 ff.


